




Thesen zu Vergütungsvereinbarungen

Wird derzeit aktualisiert.

RVG mit Kostenrisikotabelle

Anzahl:            Schutzgebühr 0,50 Euro zzgl. Versand.

Wörterbuch für  Ihren Anwaltsbesuch
Grundlegende Rechtsbegriffe und Wissenswertes rund 

um den Anwaltsbesuch mandantenfreundlich erklärt. 

Zum Verschenken an Ihre Mandanten. 

64 Seiten, etwa DIN A6.

Anzahl:            Stückpreis 2 Euro*.

Broschüre „Ihr Anwaltsbesuch“  

Die Broschüre gibt Antworten auf Mandantenfragen vor 

dem ersten Anwaltsbesuch. 

12 Seiten, etwa DIN A5. Mindestabnahme: 10 Stück. 

Anzahl:          Schutzgebühr 0,75 Euro pro Stück*.

Mandantenflyer 
Der Flyer informiert über die Markenzeichen der Anwalt-

schaft: Unabhängigkeit, Verschwiegenheit und Loyalität. 

6 Seiten, DIN A6, gefaltet. Mindestabnahme: 50 Stück. 

Anzahl:            Schutzgebühr 0,05 Euro pro Stück*.

*Schutzgebühr jeweils zzgl. MwSt. und Versand.

Hiermit bestelle ich die eingetragene Anzahl an Publikationen.
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Für statistische Zwecke: In meiner Kanzlei sind     Rechtsanwälte tätig.
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Bestellformular faxen an: 030 / 284939-11 – BRAK  

tungskontrollen zum Nachweis der beson-
deren theoretischen Kenntnisse durch 
private Anbieter der anwaltsspezifischen 
Fachanwaltslehrgänge selbst. Hierdurch 
ergeben sich zwangsläufig Unterschiede 
hinsichtlich des Niveaus der Kontrollen. 
Sobald der Satzungsversammlung eine 
Ermächtigungsgrundlage eingeräumt wor-
den ist, können in einem weiteren Schritt 
konkrete inhaltliche Änderungen der FAO 
beschlossen werden. Bereits in dieser Sit-
zung hat das Anwaltsparlament sehr aus-
führlich ein vom Ausschuss 1 vorgelegtes 
konkretes Klausurenkonzept diskutiert. 
Dieses Modell, das selbst noch nicht zur 
Abstimmung stand, wird dem Ministerium 
zumindest als Leitlinie für einen möglichen 
zukünftigen Vorschlag des Anwaltspar-
laments ebenfalls übersandt werden. Es 
sieht die Schaffung eines bundeseinheitli-

chen Systems zur Teilnahme an Klausuren 
vor, die für jede Fachanwaltschaft zentral 
durch neu einzurichtende Aufgabenkom-
missionen erstellt werden. Die Teilnahme 
an Klausuren soll dezentral bei den ein-
zelnen Kammern erfolgen. Die Bewertung 
soll auf der Grundlage von Lösungsskiz-
zen und Bewertungsschemata, die von den 
Aufgabenkommissionen zu erstellen sind, 
dezentral bei den einzelnen Fachprüfungs-
ausschüssen der Kammern vorgenommen 
werden. Hierdurch soll sichergestellt wer-
den, dass bei einer weitestgehenden Verein-
heitlichung gleichwohl regionale Besonder-
heiten der Rechtsprechung berücksichtigt 
werden können. Ferner sieht das Konzept 
vor, den Zugang zu den Fachanwaltschaf-
ten in Einzelfällen zu erleichtern. Sowohl 
eine nicht bestandene Klausur als auch 
bis zu 10 % der Fälle, die zum Nachweis 

der besonderen praktischen Erfahrungen 
dargelegt werden müssen, sollen durch ein 
Fachgespräch kompensiert werden kön-
nen. Ein Fachgespräch soll nur noch auf 
Antrag des Rechtsanwalts stattfinden, der 
die Erlaubnis zur Führung eines Fachan-
waltstitels erhalten möchte. Aufgrund der 
jüngsten Rechtsprechung des BGH ist das 
Fachgespräch in der Praxis inzwischen 
weitestgehend bedeutungslos geworden.

Rechtsanwalt Christian Dahns, BRAK,
Berlin
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Fester Bestandteil im Fortbildungs-
programm des Deutschen Anwalts-
instituts ist der alle zwei Jahre in den 

Räumen des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte in Straßburg stattfin-
dende Intensivkurs „Die Beschwerde zum 
EGMR“. Bereits im Oktober 2006 und im 
November 2008 lockte diese Veranstaltung 
jeweils rund 50 deutsche Anwältinnen 
und Anwälte nach Straßburg. Am 7./8. 
Oktober 2010 wird dieser Intensivkurs
– leider – zum letzten Male unter Federfüh-
rung der deutschen Richterin Frau Dr. Re-
nate Jaeger stattfinden. Co-Referentinnen 
werden die langjährige Abteilungsleiterin 
am EGMR, Frau Martina Keller, sowie die 
an den EGMR abgeordnete deutsche Rich-
terin Dr. Christine Schmaltz sein. 

„Paukenschläge“ aus 
Straßburg 
Die Caroline-Entscheidung, die Verur-
teilung der Bundesrepublik wegen nach-
träglicher Verlängerung der Sicherungs-
verwahrung im Fall M. (Beschwerde-Nr. 
19359/04) und die (teilweise) Verurteilung 
der Bundesrepublik wegen Verletzung des 
Folterverbots i. S. Gäfgen waren die jüngs-
ten unüberhörbaren „Paukenschläge“ aus 
Straßburg. Bereits die prägnante EGMR-
Rechtsprechung zur überlangen Verfah-
rensdauer hat Auswirkungen auf die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts und der nationalen Gerichte gehabt. 
Immerhin ist Deutschland allein zwischen 
1999 und 2007 28 Mal wegen Konventi-
onsverletzung durch überlange Verfahrens-
dauer vom EGMR verurteilt worden.

Motor gegen überlange 
Verfahrensdauer
Mit den Urteilen Kudla gegen Polen vom 
26. Oktober 2000 und Sürmeli gegen 
Deutschland vom 8. Juli 2006 hat sich 
Straßburg gewissermaßen zum „Motor“ 
gegen die überlange Verfahrensdauer ent-
wickelt; der jüngste Referentenentwurf des 
BMJ mit der sogenannten Entschädigungs-
lösung bei überlanger Verfahrensdauer ist 
die Folge davon.

Fäl le  u.  a .  aus dem Strafrecht  
und Famil ienrecht  
Nicht nur für Strafverteidiger, sondern 
auch für schwerpunktmäßig im Familien-
recht tätige Kolleginnen und Kollegen ist 
der Intensivkurs besonders praxisrelevant. 
Denn familienrechtliche Fälle standen in 
der Vergangenheit in besonderer Weise im 
Fokus der Straßburger Rechtsprechung 
gegen Deutschland: Erinnert sei an den 
Fall Görgülü zum Umgangsrecht oder die 
jüngste Entscheidung des EGMR vom 3. 
Dezember 2009 zum Sorgerecht, mit der 
die Rechte nichtehelicher Väter gestärkt 
und die deutsche Regelung des § 1626a 
BGB beanstandet wurde (EGMR, Urt. v. 
03.12.2009 – Beschwerde-Nr. 22028/04 
– Zaunegger gegen Deutschland). Betrach-
tet man die aktuellen Gesetzgebungsvor-
haben, die das BMJ betreut (Reform der 
Sicherungsverwahrung, erbrechtliche 
Gleichstellung nichtehelicher Kinder, 
überlange Verfahrensdauer), so liest sich 
dies wie ein Spiegel der Straßburger 
Rechtsprechung.
 

DAI aktuell

Intensivkurs zur 
Rechtsprechung des EGMR
Letztmals mit der deutschen Richterin 
Frau Dr. Jaeger

Intensivkurs 
„Die Beschwerde zum 
EGMR“

im EGMR in Straßburg am 

07./08.10.2010

Anmeldung unter 

www.anwaltsinstitut.de 

(5 % Online-Buchungsrabatt)

Anwal tschaf t  entdeckt  
Straßburg 
Nach den britischen und französischen 
Anwälten haben inzwischen auch die 
deutschen Anwälte den EGMR entdeckt. 
Dies nicht nur, um dort Beschwerdeverfah-
ren zu führen, sondern vielmehr auch und 
gerade um in Verfahren vor den nationa-
len Gerichten die einschlägige Straßbur-
ger Rechtsprechung frühzeitig im Interesse 
ihrer Mandanten „einspeisen“ zu können. 
Hierzu will der bewährte Intensivkurs das 
nötige Know-how vermitteln.

RA Dr. Hans-Peter Vierhaus, Berlin 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht,

Leiter des Fachinstituts 
für Verwaltungsrecht



Wissensvorsprung 
zu vergeben.

Wer mit Vergaberecht zu tun hat, versucht ein Exemplar der aktuellen Auflage die-
ses Kommentars zu ergattern – ein Standardwerk der Praxis: prägnant, präzise,
wissenschaftlich fundiert. Und vor allem: rundum auf dem allerneuesten Stand.

Bereits berücksichtigt: VgV 2010, VergModG, SektVO und die Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und
Straße, die am 3.12.2009 in Kraft getreten ist. Die EuGH-Entscheidung zur
„Ahlhorn-Rechtsprechung“ und die aktuellen Erkenntnisse zur unverzüglichen
Rügeobliegenheit bei Vergabeverstößen sind ebenfalls schon eingearbeitet.

Reidt/Stickler/Glahs, Vergaberecht. Erscheint im August, wird jetzt bereits ver-
geben. Probe lesen und bestellen bei www.otto-schmidt.de

Reidt/Stickler/Glahs Vergaberecht Kommentar. 3., neu
bearbeitete Auflage 2010, rd. 800 Seiten DIN A5, gbd.
99,– €. Erscheint im August. ISBN 978-3-504-40073-6




